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Begutachtung einer Verordnung der FMA zur Änderung der VERA-V u.a. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) teilt gemäß § 22 Abs. 3a FMABG mit, dass beabsichtigt 

ist, folgende Verordnung zu erlassen: 

 

Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Vermögens-, Erfolgs- 

und Risikoausweis-Verordnung, die Zahlungs- und E-Geld-Institute-Meldeverordnung 

und die Jahres- und Konzernabschluss-Verordnung geändert werden. 

 

In der Anlage übermitteln wir den Entwurf zu der genannten Verordnung einschließlich Begrün-

dung mit dem Ersuchen, eine allfällige Stellungnahme hierzu bis spätestens  

 

30. Juni 2020 

 

unter Anführung der obigen Geschäftszahl zu übermitteln. 

 

Der vorliegende Entwurf wurde erstmals zwischen 17. April und 15. Mai 2020 öffentlich 

begutachtet. Nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens wurde der Entwurf um die neuen 

§§ 6c und 10d VERA-V sowie die dazugehörigen Anlagen J1 und J2 erweitert, welche die am 

2. Juni 2020 publizierten EBA-Leitlinien EBA/GL/2020/07 (Guidelines on reporting and dislosure 

of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis, siehe: 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-

measures-reporting-and-disclosure) im österreichischen Meldewesen berücksichtigen.  

 

Aufgrund dieser Ergänzung wird die Sammelnovelle einer Nachbegutachtung unterzogen. 

Darüber hinaus wurden bereits diverse Anmerkungen aus dem ersten Begutachtungsverfahren 

im Entwurf berücksichtigt.  

 

Wir ersuchen, elektronische Stellungnahmen betreffend diese Verordnung an die Adresse 

begutachtung@fma.gv.at zu senden, und weisen darauf hin, dass Ihre Stellungnahme gemäß 

§ 22 Abs. 3a FMABG auf der FMA-Website veröffentlicht wird. 

 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure
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Für den Vorstand 

 

 

Dr. Christoph Seggermann 

 

 

Dr. Jan Suesserott, Bakk. 
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